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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Mit einer Motion forderte die Freiburger Ständerätin Johanna Gapany (fdp), dass der
Bund den Schutz von Cyberangriffen auf die KMU sowie auf die kantonalen und
kommunalen Verwaltungen ausdehnt. Nach Meinung der Freisinnigen verfüge nur der
Bund über die geeigneten Ressourcen und Kompetenzen, um diese kritischen
Infrastrukturen vor Angriffen aus dem Internet zu schützen. In der Wintersession 2021
überwies der Ständerat die Motion auf Antrag von Charles Juillard (mitte, JU)
stillschweigend an seine SiK zur Vorberatung. Entgegen der ablehnenden Haltung des
Bundesrates, der auf das Subsidiaritätsprinzip pochte und auf die bereits getroffenen
Massnahmen verwies, müsse vertieft geprüft werden, ob in diesem Bereich nicht besser
der Bund verstärkt eingreifen sollte, begründete der Jurassier seinen Ordnungsantrag. 1

MOTION
DATUM: 07.12.2021
MARCO ACKERMANN

Die SiK-SR gab im Februar 2022 bekannt, die Motion Gapany (fdp, FR) zur Ausdehnung
des Schutzes vor Cyberangriffen auf KMUs sowie auf die kantonalen und kommunalen
Verwaltungen bis zum folgenden Quartal zu sistieren. Die Kommission wollte das
Anliegen zusammen mit zwei parlamentarischen Initiativen (21.507 und 21.495)
behandeln, welche ebenfalls das Thema Cybersicherheit betrafen. Zudem bat die
Kommission die Verwaltung darum, einen Bericht über die Handlungsspielräume des
Bundes in Sachen Erhöhung der Cybersicherheit für die Kantone, Gemeinden sowie
KMUs zu erarbeiten. Im Mai 2022 zog die Freiburger Ständerätin ihr Anliegen
schliesslich zurück. 2

MOTION
DATUM: 11.05.2022
MARCO ACKERMANN

Wettbewerb

Die Eidgenössische Zollverwaltung soll weiterentwickelt und digitaler werden. In einem
ersten Schritt hatte das Parlament bereits im Jahr 2017 einen Verpflichtungskredit für
den Transformationsprozess «DaziT» gesprochen, damit die Aufgaben und Prozesse der
Grenzbehörden vereinfacht, harmonisiert und digitalisiert werden können. Der Prozess
beinhaltete auch eine Zusammenlegung des Grenzwachtkorps und des Zollfachteams zu
einem einheitlichen Berufsbild sowie die Weiterentwicklung der EZV zum BAZG. Die
Umstrukturierung sowie die Weiterentwicklung zum künftigen BAZG, welche die
Sicherheit an der Grenze erhöhen und die Schweiz international wettbewerbsfähig
halten sollen, erforderten weitere Anpassungen der gesetzlichen Grundlagen.
In der Folge eröffnete der Bundesrat in einem zweiten Schritt im September 2020 die
Vernehmlassung zur Revision des Zollgesetzes sowie zur Schaffung eines
Vollzugsaufgabengesetzes. Der Vorentwurf bestand dabei aus drei Teilen: Erstens soll
ein neues Vollzugsaufgabengesetz (BAZG-VG) die Kontroll- und Abgabeprozesse an der
Grenze regeln und ein einheitliches, digitales und dem Datenschutz entsprechendes
Verfahren ermöglichen. Zweitens soll das bestehende Zollgesetz (ZG) zu einem reinen
Abgabeerlass umgewandelt werden. In einem dritten Teil sollen mit dem Zoll in
Verbindung stehende Gesetze – beispielsweise das Heilmittelgesetz – entsprechend
angepasst werden. Die Vernehmlassung dauerte bis Ende Dezember 2020. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.09.2020
MARCO ACKERMANN

Ende August 2022 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur Totalrevision des
Zollgesetzes. Mit der Totalrevision sollen die rechtlichen Grundlagen für die Arbeiten
des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) – bis zum 1. Januar 2022 hiess
das Bundesamt noch EZV – harmonisiert und gleichzeitig die Digitalisierung im Sinne
des bestehenden Transformationsprogramms DaZiT vorangetrieben werden. Das BAZG
soll dadurch eine aufgabenorientierte Organisation erhalten und Prozesse sollen
vereinfacht, harmonisiert und digitalisiert werden. Die Anpassung erfolgt in Umsetzung
verschiedenster parlamentarischer Vorstösse für einfachere Verfahren im Zollwesen
(Mo. 15.3551, Mo. 15.4153, Mo. 17.3376, Po. 17.3377, Mo. 18.3315).

Wie der Bundesrat erklärte, soll das bestehende Zollgesetz aus dem Jahr 2005 in zwei
Teile aufgeteilt werden. Einerseits soll im neuen BAZG-Vollzugsaufgabengesetz (BAZG-
VG) die Harmonisierung des Aufgabenbereichs des BAZG infolge der Zusammenlegung

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.08.2022
MARCO ACKERMANN
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von Zoll und Grenzwachtkorps geregelt werden. Andererseits soll das bestehende
Zollgesetz (ZG) zu einem reinen Abgabeerlass (Zollabgabengesetz; ZoG) – ohne
Anpassung der abgabenrechtlichen Bestimmungen – umgeschrieben werden. Diese
Transformation sei nötig, da sich das wirtschaftliche Umfeld in den vergangenen Jahren
drastisch verändert habe: Sowohl der Personen- als auch der Warenverkehr – Letzterer
aufgrund des Onlinehandels – seien stark angestiegen und sowohl die Bevölkerung als
auch die Wirtschaft verlangten effiziente Grenzprozesse und effektive Grenzkontrollen.
Dank der Digitalisierung sollen diese Prozesse effizienter gestaltet werden, was die
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Schweiz stärke und sowohl die Wirtschaft als auch
das BAZG entlaste. Nebst der klassischen Zollaufgabe der Abgabenerhebung soll das
BAZG-VG die verschiedensten Arten von Warenkontrollen, die dabei verwendeten
Hilfsmittel, die Datenerhebung sowie die Strafverfolgung regeln und harmonisieren. 

Die Vernehmlassung dazu hatte zwischen September und Dezember 2020
stattgefunden. Von 118 eingegangenen Stellungnahmen hatten 43 den Vorentwurf
befürwortet, 22 hatten ihn kritisch beurteilt und der Rest hatte sich gespalten gezeigt
oder nur zu einzelnen Anpassungen Bemerkungen abgegeben. Gegen die
Gesetzesrevision als Ganzes sprachen sich etwa die SP und die Grünen aus. Sie standen
der Digitalisierung und Automatisierung gewisser Zollprozesse skeptisch gegenüber, da
Erfahrungen aus anderen Ländern gravierende Mängel gezeigt hätten. Grundsätzlich für
die Revision sprachen sich die SVP, die FDP und die CVP aus, wenn auch mit
Einschränkungen. Die SVP forderte etwa eine Wirksamkeitsprüfung der
Digitalisierungsmassnahmen, die FDP unter anderem eine genauere Auslegung der
Datenschutzmassnahmen und die CVP hielt fest, dass in der Umsetzung und Definition
der Kompetenzen insbesondere die Kantone stark miteinbezogen werden müssten,
damit das Vorhaben erfolgreich werden könne. 4

Wirtschaftsordnung

La loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) est
entrée en vigueur en septembre 2015. Depuis, la Commission de la politique de sécurité
du Conseil des Etats (CPS-CE) estime qu'une interprétation trop stricte renforce le
risque de délocalisation d'entreprises helvétiques et affecte potentiellement la sécurité
de la Suisse. Elle a donc déposé une motion qui demande une modification de la LPSP
pour éviter l'exode des entreprises importantes pour la sécurité du pays. 
Le Conseil fédéral a proposé au Conseil des Etats de rejeter la motion. S'il admet la
problématique, il préconise une adoption de la motion Schilliger (plr, LU) (19.4297) et
l'attente du rapport d'un groupe de travail interdépartemental en charge de la
question. 
La motion a été adopté par le Conseil des Etats par 28 voix contre 12, en parallèle à la
motion Wicki (plr, NW) (19.3991). 5

MOTION
DATUM: 10.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

La commission de la politique de sécurité du Conseil national (CPS-CN) a préconisé par
15 voix contre 10, l'adoption de la motion déposée par sa commission sœur (CPS-CE).
Cette motion a pour objectif d'éviter l'exode des entreprises importantes pour la
sécurité du pays. La CPS-CN a étudié l'objet en parallèle de la motion Wicki (19.3991)
(plr, NW). Lors des discussions, la CPS-CN s'est prononcée à la suite du rapport du
groupe de travail interdépartemental sur la cohérence et l'interprétation de la loi
fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP), de la loi
fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) et de la loi sur le contrôle des biens (LCB). En
se basant sur le rapport, la majorité de la CPS-CN a estimé que l'application de la LPSP
entraînait des dégâts collatéraux indésirables, notamment pour l'exportation, en citant
comme exemple le cas Pilatus. A l'opposé, une minorité a estimé qu'une révision était
inopportune. Elle a d'ailleurs mis en avant l'adoption très récente de la LPSP par le
Parlement. 
Au final, la motion a été adoptée par 105 voix contre 86 et 1 abstention. Les voix de
l'UDC, du PLR et du groupe du Centre (PDC-PEV-PBD) ont fait pencher la balance. Lors
des débats en chambre, la thématique brûlante de l'exportation du matériel de guerre a
occupé le haut de l'affiche. 6

MOTION
DATUM: 12.03.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

1) AB SR, 2021, S. 1251
2) Medienmitteilung SiK-SR vom 22.2.22
3) Medienmitteilung BR vom 11.9.20; Medienmitteilung EZV vom 10.4.19; Medienmitteilung EZV vom 2.5.19; SN, 4.4.19; SGL,
11.4.19
4) BBl 2022 2724; Ergebnisbericht Vernehmlassung vom 24.8.22; Medienmitteilung BR vom 30.8.22; AZ, 17.10.22
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5) BO CE, 2019, pp. 1128 s.; Communiqué de presse CPS-CE du 11.10.2019
6) BO CN, 2020, pp.338; Communiqué de presse CPS-CN du 11.02.2020; Rapport CPS-CN du 11.02.2020
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